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Erstes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Bildung 
von Gewässerunterhaltungsverbänden 

Vom 5. Dezember 2013 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Gesetzes über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden 

Das Gesetz über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden vom 13. März 1995 (GVBl. I S.14), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19. Dezember 2011 (GVBl. I Nr. 33) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

‚(3) Das Verbandsgebiet kann durch Änderung der Verbandssatzung berichtigt oder verändert werden. Mit 
Wirkung zum 1. Januar 2014 ist das Verbandsgebiet in der Satzung nach Einzugsgebieten zu bestimmen. Ein-
zugsgebiet im Sinne dieses Gesetzes ist das durch Wasserscheiden abgegrenzte oberirdische Gebiet, aus dem 
Wasser einem bestimmten oberirdischen Gewässer oder Gewässerabschnitt zufließt. Durch Wasserscheiden ab-
gegrenzte oberirdische Gebiete ohne oberirdischen Abfluss werden dem Gewässerabschnitt zugeordnet, dem 
das dort gebildete Grundwasser nach mittlerer Grundwasserfließrichtung zufließt. Maßgeblich sind die Ein-
zugsgebiete, die durch das Wasserwirtschaftsamt erstmals am 1. November 2013 und danach jeweils mit dem 
Stichtag 1. Juni des Vorjahres für das Folgejahr mittels digitalem Datensatz „Oberirdische Einzugsgebiete im 
Land Brandenburg (ezg25.shp)“ ausgewiesen und öffentlich zugänglich gemacht worden sind. Das nach Satz 2 
bestimmte Verbandsgebiet kann von den Gemeindegebieten nach Absatz 2 abweichen. Die Satzungsänderung 
bedarf der vorherigen Abstimmung mit betroffenen Nachbarverbänden; im Streitfall entscheidet die Rechtsauf-
sicht nach Maßgabe des § 59 des Wasserverbandsgesetzes. Bis zum Inkrafttreten der Satzungsänderung nach 
Satz 2 gilt das durch die genehmigte Satzung festgelegte Verbandsgebiet.’ 

2. In § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 2 werden jeweils nach dem Wort „Grundstücke“ die Wörter „oder Teilflächen 
von Grundstücken“ eingefügt. 

3. Dem § 2a wird folgender Absatz 5 angefügt: 

„(5) Bis zum Inkrafttreten von Satzungsregelungen gemäß Absatz 1 Satz 5, längstens aber bis zum 
30. Juni 2014, genügt die Beteiligung eines nach den Vorgaben des Absatzes 2 gebildeten Gremiums; die Ab-
sätze 3 und 4 gelten für dieses Gremium entsprechend.“ 

 



 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2013 in Kraft, soweit in dem folgenden Absatz nichts Abwei-
chendes geregelt ist. 

(2) Artikel 1 Nummer 3 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2009 in Kraft. 

Potsdam, den 5. Dezember 2013 

Der Präsident 
des Landtages Brandenburg 

Gunter Fritsch 

 

Herausgeber: Der Präsident des Landtages Brandenburg   
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